
GZ. RV/7501278/2016

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Ri in der Verwaltungsstrafsache
gegen Bf, Adr, wegen der Verwaltungsübertretung gemäß § 5 Abs. 2 Wiener
Parkometerabgabeverordnung  iVm § 4 Abs. 1 Wiener Parkometergesetz 2006, über die
Beschwerde des Beschuldigten vom 27.9.2016 gegen das Erkenntnis des Magistrates der
Stadt Wien, als Abgabenstrafbehörde vom 7.9.2016, MA 67-PA-779878/4/6, im Beisein
des Schriftführers, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 21.11.2016, zu
Recht erkannt:

 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 50 VwGVG als unbegründet abgewiesen und das
angefochtene Straferkenntnis bestätigt.

 

II. Gemäß § 52 Abs 1 und 2 VwGVG hat der Beschwerdeführer einen Beitrag zu den
Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von 12,00 Euro, das sind 20% der verhängten
Geldstrafe zu leisten.

 

III. Der Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens ist zusammen mit der
Geldstrafe, und dem Beitrag zu den Kosten des behördlichen Verfahrens an den Magistrat
der Stadt Wien zu entrichten. Der Magistrat der Stadt Wien wird gemäß § 25 Abs 2 BFGG
als Vollstreckungsbehörde bestimmt.

 

IV. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG eine ordentliche Revision an
den Verwaltungsgerichtshof durch die vor dem Bundesfinanzgericht belangte Behörde
nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Das angefochtene Straferkenntnis der belangten Behörde vom 7.9.2016 lautet
auszugsweise wie folgt:
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"Sie haben am 23.8.2014 um 10:21 Uhr in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone
in Wien 13, Hietzinger Hauptstraße 11 mit dem mehrspurigen Kraftfahrzeug mit dem
behördlichen Kennzeichen Kennz folgende Verwaltungsübertretung begangen: 

Abstellen des Fahrzeuges ohne dieses mit einem gültig entwerteten Parkschein
gekennzeichnet oder einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben. Die
Parkometerabgabe wurde daher fahrlässig verkürzt. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 

§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung, ABI. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006, LGBI. für
Wien Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung. 

Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 wird gegen Sie eine Geldstrafe
in der Höhe von EUR 60,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 12 Stunden
Ersatzfreiheitsstrafe verhängt. 

Es wird Ihnen zudem ein Betrag von EUR 10,00 als Beitrag zu den Kosten des
Strafverfahrens auferlegt (§ 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes). 

Der zu zahlende Gesamtbetrag beträgt daher EUR 70,00.

[...]

Begründung:

Das Fahrzeug wurde beanstandet, weil es ohne gültigen Parkschein abgestellt
war. Dieser Sachverhalt gründet sich auf die auf Grund eigener dienstlicher
Wahrnehmung ausgestellten Organstrafverfügung eines Überwachungsorgans,
sowie auf ein zum Tatzeitpunkt angefertigtes Foto. 

Auf Grund der eingeholten Lenkerauskunft wurde Ihre Lenkereigenschaft festgestellt
und es war davon auszugehen, dass Sie die Verwaltungsübertretung begangen
haben. 

Gegen die Strafverfügung erhoben Sie einen unbegründeten Einspruch. 

Mittels Aufforderung zur Rechtfertigung wurde Ihnen die Möglichkeit geboten
Stellung zu nehmen sowie die Ihrer Verteidigung dienenden Tatsachen und Beweise
bekannt zu geben. 

Dieser Aufforderung leisteten Sie jedoch keine Folge, weshalb das Strafverfahren
ohne Ihre weitere Anhörung durchzuführen war. 

Dazu wird Folgendes festgestellt:

Jeder Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der ein solches in einer
Kurzparkzone abstellt, muss bei Beginn des Abstellens die Parkometerabgabe
entrichten (§ 5 Abs. 2 des Parkometerabgabeverordnung). 

Die Abgabe ist mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der
Parkscheine) oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung bei Verwendung eines
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elektronischen Parkscheines entrichtet (§ 5 Abs. 1 Parkometerabgabeverordnung,
kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien vom 22.12.2005, Heft Nr. 51). 

Aufgrund der Aktenlage ist daher festzustellen, dass Sie dieser Verpflichtung nicht
nachgekommen sind und daher die Parkometerabgabe nicht entrichtet und somit
fahrlässig verkürzt haben. 

Den Beschuldigten trifft im Verwaltungsstrafverfahren eine Mitwirkungspflicht,
welche es erfordert, die Verantwortung nicht darauf zu beschränken, die
vorgehaltenen konkreten Erhebungsergebnisse für unrichtig zu erklären, ohne
diesen entsprechende Beweise entgegenzusetzen. Unterlässt er dies, so bedeutet
es keinen Verfahrensmangel, wenn die Behörde von Amts wegen keine weiteren
Beweiserhebungen durchführt.

Es sind somit im Zuge des Verfahrens keine Tatsachen hervorgekommen, die zu
dessen Einstellung führen könnten. 

Sie haben sohin den Tatbestand der Verwaltungsübertretung nach der im Spruch
zitierten Bestimmung des Parkometergesetzes verwirklicht und war die angelastete
Übertretung daher als erwiesen anzusehen. 

Nach § 4 Abs. 1 des Parkometergesetzes 2006 genügt zur Strafbarkeit des dort
umschriebenen Verhaltens Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer
Acht lässt, zu der er nach den Umständen verpflichtet, nach seinen geistigen und
körperlichen Verhältnissen befähigt und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht
erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem gesetzlichen
Tatbild entspricht. 

Mangels Glaubhaftmachung fehlenden Verschuldens war nach der zitierten
Bestimmung Fahrlässigkeit anzunehmen. 

Der Akteninhalt bietet keinen Anhaltspunkt dafür, dass Sie nach lhren persönlichen
Verhältnissen im gegenständlichen Zeitpunkt nicht fähig gewesen wären,
die objektiv gebotene Sorgfalt einzuhalten oder den von Ihnen verursachten
Verkürzungserfolg vorauszusehen, oder dass Ihnen rechtmäßiges Verhalten in
der konkreten Situation unzumutbar gewesen wäre. Sie haben daher durch die
Verletzung der für Sie bestehenden und Ihnen auch zumutbaren Sorgfaltspflicht,
somit fahrlässig, die Abgabe verkürzt. 

Ein Rechtfertigungsgrund, also eine Norm, die das tatbestandsmäßige Verhalten
ausnahmsweise erlaubt bzw. welche die Strafbarkeit aufheben würde, liegt im
gegenständlichen Fall nicht vor. 

Somit sind sowohl die objektiven, als auch die subjektiven Voraussetzungen für die
Strafbarkeit gegeben. 

Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu EUR 365,00
zu bestrafen (§ 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006).
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Gemäß § 19 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG sind die Bedeutung des
strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung
durch die Tat Grundlage für die Bemessung der Strafe. 

Die Strafe hat sich vor allem auch am Strafzweck zu orientieren. Das
Parkometergesetz verfolgt auch das Ziel, den Parkraum zu rationieren und kann
dieses Ziel nur erreicht werden, wenn die Strafe durch ihre Höhe geeignet ist, Sie
zur Vermeidung von Übertretungen des Parkometergesetzes anzuhalten. 

Dass die Einhaltung der Vorschriften eine besondere Aufmerksamkeit erfordert
habe oder dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen Gründen
nur schwer hätte vermieden werden können, ist weder hervorgekommen, noch auf
Grund der Tatumstände anzunehmen und kann daher lhr Verschulden nicht als
geringfügig angesehen werden. 

Als erschwerend waren rechtskräftige Vormerkungen zu werten. Milderungsgründe
sind hingegen nicht hervorgekommen.

Ungünstige wirtschaftliche Verhältnisse konnten zu lhren Gunsten nicht
angenommen werden, da Sie von der eingeräumten Möglichkeit, diese darzulegen,
keinen Gebrauch gemacht haben, fiir eine solche Annahme nach der Aktenlage kein
Anhaltspunkt besteht und somit von durchschnittlichen Verhältnissen auszugehen
war. 

Unter Bedachtnahme auf die Strafzumessungsgründe und den bis EUR 365,-
reichenden Strafsatz, den Unrechtsgehalt der Tat und lhr Verschulden ist die
verhängte Geldstrafe keineswegs zu hoch. 

Der Ausspruch über die Kosten ist im § 64 Abs. 2 VStG begründet.

[...]".

 

In der dagegen erhobenen Beschwerde vom 27.9.2016 gab der Beschwerdeführer an,
das Delikt nicht begangen zu haben, weiters sei die Höhe der Strafe unangemessen. Eine
mündliche Verhandlung wurde beantragt.

 

Über die am 21.11.2016 durchgeführte mündliche Verhandlung wurde folgende
Niederschrift aufgenommen:

"Anwesend sind

Verhandlungsleiter: Ri

Beschuldigter: Nicht erschienen. Ladung samt RSa im Akt. 

Vertreter des Magistrats der Stadt Wien:

Niemand erschienen. Die belangte Behörde hat mit Schreiben vom 19.10.2016 ihr
Fernbleiben angekündigt.
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Schriftführer: Sf

 

Der Richter verkündet den Beschluss, dass die Entscheidung schriftlich ergeht".

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Das Gericht erachtet es als erwiesen, dass der Beschwerdeführer das mehrspurige
Kraftfahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen Kennz am Samstag, den 23.08.2014 um
10:21 Uhr ohne vorschriftsmäßige Entrichtung der Parkometerabgabe in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt hat.

 

Zu dieser Sachverhaltsfeststellung gelangt das Bundesfinanzgericht aufgrund folgender
Beweiswürdigung:

Beweis wurde durch Anzeige des Kontrollorgans und Einsicht in den Verwaltungsakt
erhoben. Insbesondere konnte die aktenkundige Lenkerauskunft, welche den
Beschwerdeführer als Lenker des gegenständlichen Kraftfahrzeuges benennt, mangels
Erscheinen des Beschwerdeführers zur beantragten mündlichen Verhandlung nicht
erschüttert werden.

Damit durfte das Bundesfinanzgericht vor diesem Hintergrund die obigen
Sachverhaltsstellungen gemäß § 45 Abs 2 AVG als erwiesen annehmen.

 

Nach Feststellung des obigen Sachverhalts hat das Bundesfinanzgericht über die
vorliegende Beschwerde rechtlich erwogen:

Gemäß § 1 Abs 1 (Wiener) Parkometerabgabeverordnung ist für das Abstellen von
mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO 1960) eine Abgabe zu
entrichten. Die Höhe der Abgabe ist in den §§ 2 bis 4 der Parkometerabgabeverordnung
geregelt.

Gemäß § 5 Abs 1 (Wiener) Parkometerabgabeverordnung gilt die Abgabe mit der
ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der Parkscheine) oder (bei Verwendung
eines elektronischen Parkscheins) mit der Bestätigung der Abstellanmeldung als
entrichtet.

Gemäß § 5 Abs. 2 zweiter Satz Parkometerabgabeverordnung hat jeder Lenker, der ein
mehrspuriges Kraftfahrzeug in einem Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht,
die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten.

Gemäß § 3 Abs. 1 Wiener Kontrolleinrichtungenverordnung haben Abgabepflichtige,
die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer Kurzparkzone abstellen, dafür zu sorgen,
dass es während der Dauer seiner Abstellung mit einem richtig angebrachten und richtig
entwerteten Parkschein gekennzeichnet ist.
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Vor dem Hintergrund der obigen Sachverhaltsfeststellungen ist die objektive Tatseite der
angelasteten Verwaltungsübertretung zweifelsfrei gegeben.

 

Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt, wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden
nicht anderes bestimmt, zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei
Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne
weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt
eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass
ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Aufgrund der in dieser Bestimmung normierten Fahrlässigkeitsvermutung bei
Ungehorsamdelikten, erschöpft sich der tatbestandliche Unwert diesfalls im
Zuwiderhandeln gegen den Handlungsbefehl einer ordnungsgemäßen Entrichtung
der Parkometerabgabe bei Abstellen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges in einer
Kurzparkzone (vgl zB Lewisch in Lewisch/Fister/Weilguni, VStG, § 5 Rz 6 mwN; sowie
VwGH 23.11.2001, 2001/02/0184).

Der Akteninhalt und insbesondere das Beschwerdevorbringen bieten keinen Anhaltspunkt
dafür, dass der Beschwerdeführer nach seinen persönlichen Verhältnissen im
gegenständlichen Zeitpunkt nicht fähig gewesen wäre, die objektiv gebotene Sorgfalt
einzuhalten oder den von ihm verursachten Verkürzungserfolg vorauszusehen, oder dass
ihm rechtmäßiges Verhalten in der konkreten Situation unzumutbar gewesen wäre.

Da somit neben der objektiven auch die subjektive Tatseite der angelasteten
Verwaltungsübertretung verwirklicht wird, war das angefochtene Straferkenntnis in einem
Schuldspruch zu bestätigen.

 

Zur Strafbemessung ist auszuführen:

Gemäß § 4 Abs 1 (Wiener) Parkometergesetz 2006 sind Handlungen oder
Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als
Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu bestrafen.

Gemäß § 19 Abs. 1 VStG ist die Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung
des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung
durch die Tat.

Gemäß § 19 Abs. 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40 - 46 VStG) überdies
die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und
Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander
abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen.
Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32
bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der
Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.
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Das Ausmaß des Verschuldens kann im vorliegenden Fall in Anbetracht der
offensichtlichen Außerachtlassung der objektiv gebotenen und dem Beschwerdeführer
zuzumutenden Sorgfalt nicht als geringfügig angesehen werden, da weder
hervorgekommen noch auf Grund der Tatumstände anzunehmen ist, dass die
Einhaltung der verletzten Rechtsvorschrift durch den Beschwerdeführer eine besondere
Aufmerksamkeit erfordert hätte oder dass die Verwirklichung des Straftatbestandes aus
besonderen Gründen nur schwer hätte vermieden werden können.

Bei der Strafbemessung hat die belangte Behörde bereits als erschwerend berücksichtigt,
dass zur Tatzeit rechtskräftige, einschlägige, verwaltungsstrafrechtliche Vormerkungen
aktenkundig waren.

Einkommens- und Vermögensverhältnisse bzw allfällige Sorgepflichten hat der
Beschwerdeführer im Verwaltungsverfahren nicht bekannt gegeben, weshalb von der
belangten Behörde zu Recht im Schätzungswege von durchschnittlichen Verhältnissen
ausgegangen wurde (vgl VwGH 30. 6. 2004, 2001/09/0120) und unter Bedacht auf den
oben dargestellten Zweck der Durchsetzung des Parkometergesetzes die Verhängung
einer Geldstrafe von 60 € - das ist weniger als ein Fünftel der Höchststrafe - im
gegenständlichen Fall keineswegs überhöht erscheint.

 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

 

Kostenentscheidung

Gemäß § 52 Abs. 1 VwGVG ist in jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem
ein Straferkenntnis bestätigt wird, auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den
Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.

Gemäß § 52 Abs. 2 ist dieser Betrag für das Beschwerdeverfahren mit 20% der
verhängten Strafe, mindestens jedoch mit zehn Euro zu bemessen.

Gemäß § 52 Abs. 6 VwGVG sind die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a VStG sinngemäß
anzuwenden. Gemäß § 54b Abs. 1 VStG idF BFBl l 2013/33 sind rechtskräftig verhängte
Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen binnen zwei Wochen
nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann
sie unter Setzung einer angemessenen Frist von höchstens zwei Wochen eingemahnt
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist die Unrechtsfolge zu vollstrecken. Ist mit Grund
anzunehmen, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit ist oder die Unrechtsfolge
uneinbringlich ist, hat keine Mahnung zu erfolgen und ist sofort zu vollstrecken oder nach
Abs. 2 vorzugehen.

Gemäß § 25 Abs. 2 BFGG hat das Bundesfinanzgericht, soweit dies nicht in der BAO,
im ZollR-DG oder im FinStrG geregelt ist, in seiner Entscheidung zu bestimmen, welche
Abgabenbehörde oder Finanzstrafbehörde die Entscheidung zu vollstrecken hat.
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Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG
die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der
grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung
fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Da der Lösung des vorliegenden Falles reine Sachverhaltsfragen zu Grunde lagen, war
gemäß § 25a Abs 1 VwGG die Unzulässigkeit der Revision für die belangte Behörde
gegen das vorliegende Erkenntnis auszusprechen.

 

 

Wien, am 7. Dezember 2016

 


